
!rr Joseph der D M e ,  
vonGDLteSGMener-
Mhlter Römischer Kaiser, 

M M M D  zu allen Zeiten Mehrer des
Reichs, König in Germanien, zu Jerusalem, Un
garn, Böheim, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, 
Galizien, und Lodomcrien; Erzherzog zu Oesterreich; 
Herzog zu Burgund , zu Lotharingen, zu Steyer, zu 
Kärnten, und zu Kram; Großherzog zu Toscana, 
Großfürst zu Siebenbürgen; Markgras zu Mähren; 
Herzog zu Braband, zu Limburg, zu Luzembnrg, und 
zu Geldern, zu Würtembcrg, zu Ober- und Rieder- 
Schlesien, zuMayland, zu Mantua, zu Parma, Pla- 
cenz, Guastalla, Auschwitz, und Zutor; zu Lalabrien, 
zu Barr, zu Monferrat, und zu Teschen, Fürst zu 
Schwaben, und zu Lharleville, gefürsteter Graf zu 
Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol, zu Hennegau, zu 
Kyburg, zu Görz, und zuGradisca; Markgraf be
helligen Römischen Reichs, zu Burgau, zu Ober- 
und Rieder - Lausnitz, zu ?o m  a Nouüon, und zu 
Romeny, Gras zu Raurur, zu Provinz, zuVaude- 
m ont, zu Blankenberg, zu Zstphcn, zu Saawerden, 
zu S a lm , und zu Falkensteitt, Herr auf der Windi- 
schen Mark, und zu Mecheln re. rc.
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!nbieten allen unfern in Böheim, M ähren, Schlesien, Oestev» 
reich un ter, und ob der C nnß , S teyerm arkt, K ärnten, 
K ram , G örz, Gradiska, Triest, T y ro l, und den Vorlan

den dermalen, und künftig bestehenden Gerichtsbehörden, und Unfern 
gesammten Unterthanen, und Insassen dasiger Landen Unsere Lan- 
desfürstl. G nade, und geben euch zu vernehmen.

Um die Rechtspflege, die W ir als eine der wesentlichsten Lan- 
desfürstl. Pflichten ansehen, auch in denen Konkursfällen, deren Ver
handlung Unsere vorzügliche Aufmerksamkeit auffordert, einer mehreren 
Genauigkeit, und Beförderung zuzuführen, unter einem auch eine Ein
förmigkeit in Unfern Landen herzustellen, haben wir eine allgemeine 
Konkursordnung entwerfen, und in dieser die eigentliche Verfahrung, 
nach welcher sich der Richter von Cröfnung bis zu Beendigung eines 
Konkurses zu benehmen habe, die Pflichten der V erw alter, und Ver
treter der Konkursmassen, und die Rechten der Gläubiger unter sich be- 
stunmen lassen.

D a  W ir nun diese euch anmit kundmachende allgemeine Kon- 
kursordnung Unfern Absichten, und dem gemeinen Wohl gemäß befun
den, als erklären W ir anmit diese Konkursordnung als das einzige all
gemeine Gesetz für alle in dem Eingang gegenwärtigen Patents benann
te Landen,  dagegen alle übrige auf die Konkursverhandlung Bezie
hung nehmende P aten ten , Resoluzionen, oder wie immer geartete Ge
setze, und Gewohnheiten als aufgehoben, und unwirksam.

Und sollen alle mit ersten Jä n n e r  1782. ausbrechende Konkur
sen nach diesem Gesetze von dem Richter eingeleitet, fortgesetzte, und 
beendiget, hiernach von den Gläubigern das Recht gesucht, und erhal
te n , von den aufgestellten V ertretern, und Verwaltern der Konkurs
massen ihr M t  gehandelt werden.

Und obscholl W ir in dieser allgemeinen O rdnung auch die Vor
zugsrechten der Schuldfvrderungen genau bestimmet haben, und dahero 
alle in diesem Gesetze nicht enthaltene Prioritäten als autzehrben, und

un-
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unwirksam erklären, so wollen W ir jedoch in dem einzigen Punkte, 
wo W ir ein gleiches Recht iu allen Landen herzustellen, folglich in der 
allgemeinen Konkursordnung das Recht dermalen schon zu erschöpfen 
nicht befunden, nämlichen in Beziehung auf den §. i6 .  Unfern ge
lammten Gerichtsbehörden gestatten, oder W ir legen ihnen vielmehr 
zur Pflicht au f, daß , wann dieselbe die ob der K laW zirung der Lan- 
desfürstl. G aben, und Herrschaftsforderungen dermalen in jedem Lan
de bestehende besondere Rechten nicht hinlänglich bestimmet, sondern ei
ner gegründeten Zweydeutigkeit ausgesetzet erachten sollten, sie Uns die 
diesfällige Zweifel vorzulegen, und von Uns auch hierinnen für jedes 
L and, wo hiezu eine Nothwendigkeit einschreitet, ein bestimmtes Gesetz 
anzusuchen gehalten seyn sollen.

W o dagegen in allem übrigen sich nach der Vorschrift des Gese
tzes zu achten, keiner Auslegung, oder Erweiterung statt zu geben ist.

Und da W ir bey dieser Gelegenheit den Personalgerichtsstand 
des Verschuldeten zum eigentlichen Konkursrichter in Beziehung 
auf bas gesammte, in der nämlichen Provinz befindliche Vermögen ge
mäß §. i .  ernennet haben;

S o  erklären W ir hiemit lediglich zu Vermeidung aller Mißdeu
tung , daß W ir hierunter die erbländische Gerichtsbehörde verstanden 
haben, nnd auswärtigen Gerichtsbarkeiten, wenn ihnen auch die P e r
son des Verschuldeten in sorWgen Livilangelegenheiten unterstünde, 
das Recht einer Konkursverhandlung einzuraumen nicht gemeiner 
seyen;

W ird sich solchemnach Iederm an , der mit einem in Unsettt 
Eingangs gedachten Crblanden ausbrechenden Konkurs in welch immer 
A rt verflochten ist, nach diesem Gesetze genauest zu achten, und sich vor 
dem aus verobsaumter Befolgung ihme zugehen mögenden Verlust, und 
Schaden zu hüten haben.

D ann  hüran beschiehet unser Landesfürstlicher W ille , und B r-
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Gegeben in Unserer H au p t-« n d  Residenzstadt W ie» de» u m  
M n a ts ta g  M ay 1781. Unserer Reiche des Römischen im i  M  und 
der Erbländischen im ersten Jah re .

Joseph.
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